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25.02.2015 - des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch Google, den die. Verlage darin sehen, dass Google sich weigert, mit der VG ... 
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Stellungnahme als Sachverständiger zum Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Achten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes – Leistungsschutzrechtsaufhebungsgesetz – BT-Drucksache 18/3269 (Ausschussanhörung am 04.03.2015)



Das Leistungsschutzrecht für Presseerzeugnisse wurde 2013 gegen die praktisch einhellige Meinung in Rechtswissenschaft und Rechtspraxis vom Bundestag verabschiedet. Die Regelung hat sich ungeachtet der fortbestehenden rechtlichen und rechtspolitischen Bedenken als nicht sinnvoll und nicht praxistauglich erwiesen. Das Leistungsschutzrecht schadet nicht Google, sondern vor allem kleineren Anbietern von Such- und News-Diensten. Verlage und Autoren profitieren von der Regelung nicht. Die ersatzlose Streichung stellt daher die einzige sachgerechte Lösung dar.



Nachfolgend möchte ich die Entwicklung nach Inkrafttreten des Achten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechts beleuchten und bewerten und einen kurzen Blick auf eine vergleichbare Regelung in Spanien werfen.
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1. Entwicklung nach dem Inkrafttreten des Leistungsschutzrechts a) Wahrnehmung des Leistungsschutzrechts durch die VG Media Anfang des Jahres 2014 übernehmen zwölf Verlage (u.a. Springer und Burda) 50 % der Geschäftsanteile der Verwertungsgesellschaft VG Media und betrauen die VG Media damit, das Leistungsschutzrecht für Presseerzeugnisse für sie wahrzunehmen. Andere renommierte Blätter/Verlage wie die FAZ, Süddeutsche, Spiegel, ZEIT oder Heise beteiligen sich nicht an dieser Allianz. Im Juni 2014 beantragt die VG Media bei der Schiedsstelle für Urheberrechtsangelegenheiten beim Deutschen Patent- und Markenamt die Zahlung einer angemessenen Vergütung wegen der Verwertung des Leistungsschutzrechtes durch Google festzusetzen. Gleichlautende Anträge werden von der VG Media anschließend auch gegen Yahoo und 1&1 gestellt. b) Kein Kartellverfahren gegen Google Ebenfalls im Juni 2014 beantragt die VG Media die Einleitung eines Verfahrens beim Bundeskartellamt gegen Google. Der Antrag stützt sich auf die Annahme des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch Google, den die Verlage darin sehen, dass Google sich weigert, mit der VG Media einen Vertrag über die Vergütung für das Leistungsschutzrecht zu schließen. Im August 2014 teilt das Kartellamt der VG Media mit, dass es vorerst kein Verfahren gegen Google einleiten wird.1 Das Amt vertritt die Auffassung, dass eine kartellrechtliche Verpflichtung Googles zum entgeltlichen Erwerb von Leistungsschutzrechten nicht besteht. Darüber hinaus komme eine Pflicht von Google, so das Bundeskartellamt, zur Darstellung der Webseiten deutscher Presseverlage in einem so großen Umfang, dass das Leistungsschutzrecht berührt würde, ebenfalls nicht in Betracht. Die Ansicht, dass kein Verstoß Googles gegen das Missbrauchsverbot der §§ 19, 20 GWB vorliegt, wird auch in der kartellrechtlichen Literatur geteilt.2 Danach kann Google kartellrechtlich nicht zu einer Zahlung gezwungen werden, sondern ist vielmehr berechtigt, diejenigen Verlage, die ihr Leistungsschutzrecht geltend machen, auszulisten und deren Inhalte nicht mehr anzuzeigen. Den Umstand, dass Google Maßnahmen ergreift, um die von den Verlagen behauptete Verletzung des Leistungsschutzrechts durch seine Suchmaschine zu verhindern, wird man schwerlich als Rechtsverstoß qualifizieren können. Denn 1



Schreiben des Bundeskartellamts v. 11.08.2014, online unter: content/uploads/2014/08/Bundeskartellamt-an-VG-Media-2014-08-11.pdf 2 vgl. z.B. Kersting / Dworschak, NZKart 2013, 46-53.
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3 dies würde bedeuten, dass man die Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des UrhG durch Google als Verstoß gegen das GWB zu bewerten hätte. Abgesehen davon ist die Entgeltforderung der VG Media nicht als rechtmäßig zu qualifizieren, wie die nachfolgende Darstellung zeigen wird.



c) Veröffentlichung des Tarifs der VG Media / Schutzumfang des Leistungsschutzrechts Die VG Media hat am 13.06.2014 einen “Tarif Presseverleger für die öffentliche Zugänglichmachung von Ausschnitten aus Online-Presseerzeugnissen zu gewerblichen Zwecken gem. § 87 Abs. 1 S. 1 UrhG“ im Bundesanzeiger veröffentlicht. Den für die Vergütungspflicht maßgeblichen Ausschnitt aus Presseerzeugnissen definiert das Tarifwerk folgendermaßen: Als Ausschnitt im Sinne dieses Tarifs gelten solche Teile von OnlinePresseerzeugnissen i. S. des § 87f Abs. 2 S. 1 UrhG, wie sie im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Tarifs verkehrsüblich in Ergebnislisten von Suchmaschinen und von News-Aggregatoren angezeigt werden. Das beinhaltet eine Gesetzesauslegung, die mit dem Wortlaut und dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung nicht vereinbar ist. Denn das Gesetz nimmt in § 87f Abs. 1 UrhG kleinste Textausschnitte ausdrücklich vom Schutzbereich des Leistungsschutzrechts aus. Die verkehrsübliche Suchmaschinenfunktionalität soll aber gerade frei vom Leistungsschutzrecht bleiben.3 Diese wesentliche Einschränkung, die gerade zum Schutz der normalen Suchmaschinenfunktionalität in das Gesetz aufgenommen wurde, findet sich im Tarifwerk der VG Media nicht. Die VG Media versucht ganz im Gegenteil gerade die üblichen Ergebnislisten von Suchmaschinen, die der Gesetzgeber ausdrücklich ausnehmen wollte, als Vergütungspflichtig darzustellen. Die Verlage versuchen ihr Leistungsschutzrecht also mit einer mehr als fragwürdigen Gesetzesauslegung durchzusetzen. In der juristischen Literatur wird bislang angenommen, dass das Leistungsschutzrecht nur dann eingreift, wenn längere Textpassagen oder ganze Artikel übernommen werden.4 Die Verwendung von Snippets in einer Länge, wie sie in Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo üblich ist, unterfällt 3 4



Graef in: Möhring/Nicolini, Urheberrecht, 3. Aufl., 2014, § 87 f, Rn. 20. so z.B. Kahl, MMR 2013, 348.



4 dem Leistungsschutzrecht nicht.5 Insoweit wird sogar die Ansicht vertreten, dass die vom Schutzbereich ausgenommenen kleinsten Textausschnitte einen Umfang von bis zu 250 Zeichen umfassen dürfen, was zu einem faktischen Leerlauf der gesetzlichen Neuregelung führen müsste.6 In der Kommentarliteratur findet sich die Ansicht, dass 5 – 10 % des Originalwerks von dem Suchdienst angezeigt werden dürfen, ohne, dass das Leistungsschutzrecht tangiert ist.7 Ganz allgemein wird in der rechtswissenschaftlichen Diskussion auch darauf hingewiesen, dass die Bestimmung des Schutzgegenstandes und des Schutzumfanges Schwierigkeiten bereitet und das Gesetz sich insgesamt als leere Hülle entpuppen könnte.8



d) Google kündigt an, Inhalte der von der VG Media vertretenen Verlage nur noch eingeschränkt anzuzeigen Am 1.10.2014 reagiert Google auf das Vorgehen der VG Media und kündigt an,9 die Inhalte der betreffenden Verlage nur noch eingeschränkt in der Suchmaschine und dem Dienst Google News anzuzeigen. Google will keine Snippets und Thumbnails bekannter Webseiten wie bild.de, bunte.de oder hoerzu.de mehr erzeugen. Von der Maßnahme betroffen sind laut Google alle Verlage, die sich in der VG Media zur Wahrnehmung des Leistungsschutzrechts organisiert haben. Bei Inhalten dieser Verlage wird Google künftig nur noch den Link zum Artikel sowie dessen Überschrift anzeigen. Um dieser angekündigten Einschränkung zu entgehen, haben die betroffenen Presseverleger die VG Media angewiesen, ab dem 23. Oktober 2014 gegenüber Google eine widerrufliche „Gratiseinwilligung“ in die unentgeltliche Nutzung ihrer Presseerzeugnisse im bisherigen Umfang zu erklären.



e) VG Media geht derzeit nur gegen kleinere Anbieter vor Parallel versucht die VG Media allerdings bei kleineren Anbietern weiterhin ihren Tarif durchzusetzen.10 Dies führt zu dem schwer erträglichen Ergebnis, dass die VG Media von Google vorläufig keine Lizenzzahlungen mehr fordert, während kleine Suchmaschinen und Aggregatoren weiterhin zur Kasse gebeten 5



Kreutzer, MMR 2014, 512, 515. Kühne, CR 2013, 169. 7 Graef, in: Möhring/Nicolini, Urheberrecht, 3. Aufl., 2014, § 87 f UrhG. 8 Peifer, GRURPrax 2013, 149. 9 http://google-produkte.blogspot.de/2014/10/news-zu-news-bei-google.html 10 http://www.heise.de/newsticker/meldung/Leistungsschutzrecht-VG-Media-will-auch-bei-kleinenSuchmaschinen-kassieren-2424268.html. 6



5 werden. Dies stellt letztlich eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten von Google dar und wirft die Frage auf, ob nicht die in der VG Media zusammengeschlossenen Verlage ihre Marktmacht missbrauchen. Letztlich hat sich aber gezeigt, dass das Leistungsschutzrecht ausschließlich kleineren Anbietern schadet und nicht Google. 2. Entwicklung in Spanien In Spanien ist zum 01.01.2015 ein Gesetz in Kraft getreten, das mit dem deutschen Leistungsschutzrecht für Presserzeugnisse vergleichbar ist und von Internetanbietern die Zahlung eines Entgelts an Verlage verlangt, wenn sie Snippets aus deren Texten anzeigen.11 Google hat daraufhin noch vor Inkrafttreten des Gesetzes seinen Dienst Google News in Spanien komplett eingestellt. Dies hat dazu geführt, dass die Webseiten spanischer Verlage einen Besucherrückgang zwischen 10 und 15 % zu verzeichnen hatten.12 Der Verband spanischer Zeitungsverleger (AEDE) der das Gesetzesvorhaben zunächst unterstützt hatte, forderte anschließend die spanische Regierung auf, gegen die Schließung des Dienstes vorzugehen.13 Die Folge derartiger Regelungen kann es folglich auch sein, dass Google bestimmte Dienste, die von den Verlagen an sich zum Zwecke der Auffindbarkeit ihrer Inhalte gewünscht werden, schlicht einstellt.



Thomas Stadler Rechtsanwalt
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https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11404.pdf http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/google-news-in-spanien-abgeschaltet-kein-geld-fuer-verlagea-1009027.html. 13 http://winfuture.de/news,85011.html. 12
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Stellungnahme Stadler 

25.02.2015 - Denn das Gesetz nimmt in Â§ 87f Abs. 1 UrhG kleinste Textausschnitte ausdrÃ¼cklich vom. Schutzbereich des Leistungsschutzrechts aus.
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Portfolio Sebastian Stadler 

NationalitÃ¤t: Schweiz / Finnland www.sebastianstadler.ch www.themostexpensive- picture.com sebastian.stadler. @ bluewin.ch kÃ¼nstlerische Biografie â€” Sebastian Stadler. Ausbildung. Seit 2012 tÃ¤tig als KÃ¼nstler und freischaffender Fotograf. Seit 
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Stellungnahme 

22.10.2012 - ZuschauerausschlÃ¼ssen oder anderen Kollektivstrafen ermÃ¶glicht. Auch innerhalb der Kommission war diese Neuorientierung die wesentliche.
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Household appliances since 1998 - Stadler Form 

Nach drei Jahren Entwicklungszeit mit einem 7- kÃ¶pfigen Team von deutschen und chinesischen. Ingenieuren, einem Schweizer Designer und un- serer Leidenschaft fÃ¼r gute und schÃ¶ne GerÃ¤te haben wir es geschafft: Wir kÃ¶nnen Ihnen mit. Stolz die beid
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Stellungnahme - Netzpolitik.org 

Ausnahme von Callshops, Internet-CafÃ©s und Ã¶ffentlich zugÃ¤nglichen Telefon- ... ter Aufwand wie die Beschaffung auslÃ¤ndischer SIM-Karten mehr betrieben ... Standortdaten in Form der Funkzellen sowie unter eine sogenannte Flatrate.
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Stellungnahme Kooperationsvertrag 

30.01.2019 - Der Markt Oberstdorf bestÃ¤tigt, dass keine Ã„nderungen am mit der Bundesnetzagentur abgestimmten Mustervertrag (Stand: 22.01.2015 oder ...
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Stellungnahme - Netzpolitik.org 

effektiven Strafverfolgung hervorgehoben, das Interesse an einer möglichst ... Effektivität durch eine stark eingeschränkte Neuauflage der Vorratsdatenspei-.
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stellungnahme - LefÃ¶ 

07.05.2013 - Beratung, Bildung und Begleitung fÃ¼r Migrantinnen ... Wir vertreten â€“ folgend der Definition der AG Recht / Prostitution der deutschen ...
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stellungnahme - Lefö 

07.05.2013 - von Menschen. Es bedarf jedoch im Gegenteil einer Verstärkung und einer Ausweitung der. Sozial- und Arbeitsrechte der Frauen, Männer, ...










 


[image: alt]





Gutachterliche Stellungnahme 

16.08.2013 - mit den europäischen Vorgaben zur Ausbildung von Privatflugzeugführern nach VFR-Sichtflug-Regeln sind. Die verlangte Präzision befindet ...
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Bundesrat Stellungnahme 

751/16(Beschluss). 10.02.17. Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 KÃ¶ln. Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, ...
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Bundesrat Stellungnahme 

10.02.2017 - Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 KÃ¶ln. Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, ...
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Urteil im Volltext - Anwaltskanzlei FrÃ¶sner Stadler 

den Richter am Landgericht auf Grund der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 09.03.2012 .... (BGH, Urteil v. 1.10.1996, VI ZR 206/95, GRUR 1997, 125, 127f).
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Household appliances since 1998 - Stadler Form 

loppÃ© avec Freudenberg, le spÃ©cialiste du filtre de l'Allemagne. Le matÃ©riau filtrant Â« Made in. Germany Â» garantit des rÃ©sultats optimaux de purification. Le Dual Filterâ„¢ est une combinaison du filtre HEPA et du filtre Ã  charbon actif. Le f
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Urteil im Volltext - Anwaltskanzlei FrÃ¶sner Stadler 

Massenmedien ist aber insbesondere ein Arzt angewiesen, der Patienten mit besonders schwerwiegenden, lebensbedrohlichen Erkrankungen behandelt wie ...
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Stellungnahme - Deutscher Bundestag 

15.05.2015 - â€žDie wirtschaftliche und soziale Lage der Studierendenâ€œ ... Die Umstellung auf Bachelor und Master ist in Deutschland im Wesentlichen.
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Stellungnahme des DAV 

Dr. Holger Zuck, Stuttgart. ZustÃ¤ndig in der DAV- .... angemessen wÃ¤re. Zur Klarstellung des (Gleich-) RangverhÃ¤ltnisses von DSGVO und .... In die Verordnung sollte fÃ¼r alle Vorschriften, bei denen dies bisher nicht der Fall ist, klarstellend ...
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Bundesrat Stellungnahme - Umwelt-Online 

10.02.2017 - Der Bundesrat bittet, die Ermächtigung des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz zum Erlass einer gemeinsamen Verordnung nach § 505e BGB und § 18a Absatz 10a KWG dahingehend zu ändern
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Die Heilsarmee Internationale Stellungnahme 

... Costs of Pornography: A Statement of Findings and Recommendations. ... Die Heilsarmee lehnt die sexuelle Ausbeutung aller Menschen in jeglicher Form ab.
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Ã–ffentliche Stellungnahme - FiMM 

14.02.2014 - Am 27.01.2014 verÃ¶ffentlichte der Wissenschaftsrat seinen Bericht Ã¼ber die durch das. Ministeriums fÃ¼r Wissenschaft, Forschung und Kunst ...
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der Stellungnahme - Bundesvereinigung ... 

08.10.2014 - strategie im Rahmen des EuropÃ¤ischen Se- mesters ... Strategie â€žEuropa 2020â€œ ausgerichtet ..... Option haben, den Urlaubsanspruch auf das.
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Stellungnahme der BRAK - Bundesrechtsanwaltskammer 

Büro Berlin – Hans Litten Haus. Büro Brüssel. The German .... 32d UrhG-E sieht einen – nur durch eine gemeinsame Vergütungsregelung oder Tarifvertrag.
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Bundesrat Stellungnahme - Umwelt-Online 

31.03.2017 - Regelungen für den Fall zu treffen sind, dass aufgrund der Entwicklung des wirtschaftlichen Vereins die ... direktion ergeben. Bei der Prüfung der Vereinssatzung und vor allem des Satzungszweckes haben die Registergerichte bereits einen 
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Stellungnahme - Deutscher Bundestag 

08.02.2017 - Forderung guter Lehre und Forschung zurÃ¼ck. Zu berÃ¼cksichtigen bleibt hierbei auch, dass bis 2020 jede 5. FH/HAW-Professur altersbedingt ...
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